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Auf dem Weg zu einem europäischen 
Kulturverwaltungsrecht 

Daß Kultur verrechdicht werden kann, will nicht unmittelbar einleuchten. Denn im 

Gegensatz zu den klassischen Gegenständen von Verrechtlichung, dem Privateigen­

tum, dem Waren verkehr und dem Verhältnis des Bürgers zum Staat, enthält Kultur 
etwas Spezifisches. Als Ausdruck eigensinnigen, sich den warenförmigell Beziehun­

gen von Menschen entziehenden HandeIns, scheint Kultur nicht verrechtlichbar zu 

sein. Ist für die recbtsförmige Verarbeitung individueller oder sozialer Probleme ein 
gewisses Maß an Kalkulierbarkelt Voraussetzung, soll will Kultur im emphatischen 

Sinne gerade das Gegenteil, das Unkalkulierbare sein. »Kultur •• schreiben Adorno 

und Horkheimer. »als das über das System der Selbsterhaltung der Gatcung 

Hinausweisende, enthält allem Bestehenden, allen Insticutionen gegenüber unab­

dingbar ein kritisches Moment.«' Andererseits freilich kann Kultur ohne Fonnen 

der Insti[Ution~lisierung dauerhaft nicht existieren. Wenngleich die Warenbeziehun­

gen von Menschen überschreitend, ist Kultur doch auch etwas Kontinuierliches, 

Kalkulierbares. Denn ohne kulturelle Ausdrucksformen, in denen sich Probleme 

und Sehnsüchte von Menschen renektieren) ist soziales Leben nicht möglich. 1m 

Gegensatz zum Warenverkehr freilich, dessen Regeln mit rechelichen Sankiionen 

geltend gemacht werden können. sind kulturelle Normen allenfalls moralisch 
reklamierbar. Eine nicht erbr:\chte Leiscung kann gerichtlich eingeklagt werden, ein 

Verstoß gegen kulturelle Normen ist allein sozial sanktiOllierbar. 

Als etwas Kominuierliches. aber nicht Kalkulierbares scheint sich Kultur einer 
Verrechclichung gegenüber zu sperren. Dennoch ist eine umfangreiche Praxis von 

KulLUrverwalcung unübersehbar. Wie bürokratisch verzerrt Kultur in verwaltungs­

förmiges Handeln gepresst werden mag, daß es Kuhurverwaltungcn gibt, läßt sich 

nicht leugnen. Und diese sind Kultur nicht allein aufgezwungen. sondern garantie­
ren vielfach auch mit Zustimmung der Betroffenen, daß Kultur überhaupt bestehen 
kann. »Wer Kultur sagt«, so Adorno und Horkheimer. »sagt auch Verwalcung.~l 

Denn ohne staatliche Garantie droht Kultur ihre Existenz im Kommerz zu verlieren 

oder von privaten Mäzenen abhängig zu werden. Eine Beschäftigung mit Problemen 
der Verrechtlichung von Kultur muß deshalb von dem paradoxen Sachverhalt 
ausgehen, daß Kulrur, die ohne Autonomie nicht gedeihen kann, sich auf der einen 

Seite gegen Verrechtlichung sperrt. auf der anderen Seite ohne rechtliche Normie­
rung schwerlich existenzfähig ist. Die Ambivalenz von notwendiger, aber begrenz­

ter Verrechtlichung wird die Skizze der Probleme eines europäischen Kulturverwal­

tungsrechrs leiten. Kulturverwaltungsrecht bezieht sich nicht auf die Inhalte von 
Kultur, sondern regelt die Institutionellen Bedingungen ihrer Autonomie. Dies kann 

in Fonn materieller Zuwendungen oder der Sicherung vor staatlichen und gesell-

J Kulrur und Verw.llllSlg. m, die •.• Soe.ologlc, 11. Reden und Vo"riig~. Fr=kfurl ,m M,m '961, S. jf. 
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schahlichen Einschränkungen geschehen. Kulturverwaltungsrecht ist vorwiegend 
Subventions- und Schutzrecht. 
Ausdruck der Ambivalenz des Kulturverwaltungsrechts ist die offensichclich unglei­
che Bewertung kultureller Probleme in der rechtswissenschafdichen und der sozial­
wissenschafclichen Diskussion. In den Sozialwissenschaften hat in den vergangenen 
Jahren ein Wechsel der Problem felder stattgefunden. Ließen sich in den sechziger 
und siebziger Jahren zentrale probleme sozialwissenschafdieher Theoriediskussion 

um das Begriffspaar "Wirrsch .. ft und Kultur« gruppieren, so ist an dessen Stelle 
zunehrnend das Problemfeld -Kultur und Stlat- getreten. Früher weithin verwen­
dete Kategorien wie Mehrwert. Ausbeutung. Klasse und sraatliche Repression 
entstammen dem theoretischen Urnfeld von» Wirrschaft und S(aat~. Heute i.n den 
Sozialwissenschaften übliche Kategorien wie Individualisierung, Autonomie, Le­
bensstil und politisches System leiten sich aus rheore(ischen Überlegungen her, die 

in der Diffusion traditioneller Klassenstrukturen und der Herausbildung teilaurono­
mer, über kulturelle Erfahrungen vcrmiudtcr sozialer Bereiche das Spezifikum 
gegenwärtiger Gesellschaftcn sehen. In den Rechtswissenschaften hat der sozialwis­
senschafrliehe Katr:goricnwcchsel kein Pendant gefunden. 
Wer sich auf die Suche nach umfassenden Veröffentlichungen aus dem Bereich der 

Verrechtlichung von Kultur macht, wird allein auf zwei Publikationen stoßen. von 

denen die für unseren Zusammenhang bedeutungsvollste 20 Jahre alt ist, ohne bisher 
eine Neuauflage erfahren :w haben) Die Tatsache, daß Oppermanns Lehrbuch zum 
Bildungs-. Wissenschafts- und Kunstrecht nunmehr zwei Jahrzehnte unverändert 
überstanden hat und daß auch die dort angekündigren jährlichen Ergänzungen in 
der pJurisrenzeirung« niemals erschienen sind, kann als Ausdruck der fiir die Kultur 
charakteristischen Ambivalenz von Autonornie und Verrechtlichung verstanden 
werden . Diese vergrößert sich. wenn von Kultur auf europäischer Ebene die Rede 
ist. Denn nun treten neben die prinzipielle Autonornie von Kultur je spezifische 
nationale Besonderheiten, die einer Verrechdichung weitere Hindernisse in den 

Weg legen . 

J. Probleme eines europi:iischen Medi.enrechts 

Die skizziene Ambivalenz einer Verrechtlichung von Kultur auf europäischer 
Ebene soll am Beispiel des Medienrechts näher aufgezeigt werden . Im Zentrum der 

Diskussion steht das Problem der QUOIJerzmg von Rundfunk- und Fernsehsendun­
gen . Auf den ersten Blick widerspricht der dem Quoricrungsmoddl zugrundelie­

gende Gedanke der Idee einer die natioJlalen Grenzen überschreitenden Koopera­
tion. Quotierung im Medienbereich bedeutet, daß der nationale Gesetzgeber eine 

bestimrnte Quote festsetz.t, die zu überschreiten ausländischen Kulturproduzenten 
unrersagt ist. Wahrend das Konzept eines kulturellen Europas gerade auf der 
Beseitigung nationaler Schranken und der Erleichterung des Austauschs von Kul­

turgürern basiert, will das Quotierungsmodell spezifische rechtliche Restriktionen 
einführen, die den ungehinderten Kulturaustausch einschränken sollen. Europäisie­

rung der Kultur und Quotierung scheinen im Widerspruch zueinander :w stehen. 
Die Befürworter von Quotierungen im Bereich der Medien sehen das freilich nicht 
so . Sie verweisen auf die Notwendigkeir von QuOtierungen rnit dem Argument, 
ohne dit:se bestehe die Gefahr, daß bestimmte auswärtige Progr.1mme die nationa!c 

} Th. Opp<:munn, Kuhurv~[Waltu"bsr<chl _ Bildung-Wissensch aft . Kunst, Tlibtngen 1969. 
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Produktion zu dominieren drohen und so ZlI ökonomischen und kulturellen 
Problemen führen. Konkret: lege der Gesetzgeber nicht bestimmte Quoten etw;1 
für amerikanische Fernsehserien in deutschen Programmen fest, dann beStehe die 
Gefahr, daß solche .Billigprodukrioncn« das kuhurelle Nive~u des Mediums Fern­
sehen senken und die deutsche Film- und Fernsehproduktion ökonomisch Einbu­
ßen erleiden könne. 
Wiewohl es in den siebziger Jahren in der Bundesrepublik bereits Diskussionen über 
Quotierungen (besonders gegenüber Film-Synchronisationsfirmen aus der DDR) 
gab. begann eine umfangreiche Diskussion darüber erst Anfang der achtziger Jahre . 

Hintergrund dieser Entwicklung war die in dieser Zeit einsetzende Diskussion über 
die Privatisierung öffentlich-rechdicher Medien. Eine 198) von der EG-Kommis­

sion vorgelegte Studie behauptet, daß umer der Annahme von zukünhig )6 Fern­

seh-, Kabel- und Satellirenkanälen in den l~ndem der Europäischen Gemeinschaft 
jährlich ca. t 5°0000 Sendestunden produziert werden und verfügbar sein müßten. 
Der Bedarf nach neuen Filmen und nach Fernsehunterhaltung wurde :mf jährlich 
t 25000 Stunden geschärzt. Da die wichtigsten Produktionsländer der EG zusam­
men demgegenüber nur 5°00 Stunden herstellten, vergrößere sich der Einfluß 
arnerikanischer Produzenten dann weiter, wenn dieser nicht durch restrikrive 
Regelungen eingeschränkt werde.< Eine der Reaktionen auf diese Enrwicklung war 
die verstärkte staatliche Filmförderung, häufig in form einer intensivierten Koope­
ration von Filmproduzenten mit dem Fernsehen. Die Quotierung stellte eine andere 
Antwort auf das Problem dar. Engagierte Bcfürwoner einer Quotierung in öffent­
lich-rechtlichen Medien sind keineswegs, wie man meinen könnte, n:Hionalistisch 
orientierte Kulturpoliciker, sondern solche, die sich (wie Pctcr Glorz und Alex~nder 
Kluge) der unorthodoxen Linken zugehörig fühlen. 
Es dauerte jedoch noch knapp drei Jahre, bis das ersrc deutsche Rundfunkgeselz (in 

Nordrhcin-Westfalen) mit einer Quocicrungsregelung vom Gesetzgeber verabschie­
det wurde. In § 12 Abs. 5 des Gesetzcs heißt es : »Jedes FernsehvoJlprogramm soll zu 
einem überwiegenden Anteil aus Eigen- und Auftragsproduklioneo, auch in Form 

von Gemeinschaftsproduktionen, bestehen. Es soll zugleich einen überwiegenden 
Anteil von Produktionen aus dem deutschsprachigen und europäischen Raum 
enthalten. Das Nähere bnn die Landesonstalt für Rundfunk durch Satzung bestim­
men; dabei ist vorzusehen, daß die vorhergesehenen Ameile stufenweise innerhalb 
mehrerer J3hre nach der Zulassung erreicht werden können, Die Veranstalter haben 
der UR jährlich die in den einzelnen Programmen erreichten Antelle anzuzeigen.« 
Daß die Befürchtungen des Gesetzgebers nicht unberechtigt sind, läßt sich einer 
Unrersuchung aus dem Frühjahr 19S6 entnehmen. Danach betrug bci den privaten 
fernsehsendern unter den .Serien" der Anteil amerikanischer Produktionen 100 

(RTL plus) bzw. 83,9 (SAT t), während er bei der ARD nur 27,1 und beim ZDf 
23,8 Prozent ausmachte. Auch bei den Spielfilmen war der Anteil ausländischer 
Produktionen um ein Vielfaches höher als bei den öffenclich-rechtlichen Anstal­
ten. 1 

Was der nordrhein-wcstfälische Gesetzgeber fixiert hat, ist - vergleidu man es mit 
anderen wcsteuropäischen ländern - keine ungewöhnliche Regelung. Die Regle­
mentierung des Auslandsanteils in Hörfunk und rernsehen hat erwa in Frankreich 
eine lange Tradition. Dort legen Mediengeseez.e Rahmenbedingungen für Rund­
funkprogramme fesr, bestimmt die Regierung Quoten für spezifische Programmfor-

4 Zillen ",eh: A.j. \'<Iieund., KUM' ohne Grenzen? Kulturelle lden.llal und Fmzüg,gketl, Kaln 1987. 
S. ,61. 

5 A.J. Wic.",,,d, ,.,.0 .• S. '71 . 
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J4 men, existieren Erschwernisse für Ausländer beim Zugang zu einzelnen Medienbe­
rufen. In Großbril.'lnnien gibt es seit 1981 einen »Broadcasting Ac[«, der vor­

schreibr, daß -proper proportions of programm material of Brirish origin and of 
British performance« Stammen sollen . Ausgenommen Sendungen von kulturellem, 

archivarischem oder bildungspolitischem Wert soll im Privatfernsehen 86 Prozent 
der Sendezeit auf britische Programme cmfallen . Auch in Belgien. den Niederlanden 
und den skandinavischen Ländern existieren vergleichbare Quotenregelungen. 
Im Frühjahr !989 haben die Mitgliedstaaten des EUToparats eine KonventiOn über 
grenz.überschreitendes Fernsehen6 angenommen, die EG hat ein Jahr zuvor eine 
Richrlinie7 zu diesem Problem erlassen. Die EG-Richtlinie verfolgt das Ziel, vor 
J993 den 12 Mitgliedstaaten einen umfassenden Binnenmarkt für Rundfunkpro­
gramme zu ermöglichen . Die in den Mitgliedstaaten ausgestrahlten Femsehpro­
gramme sollen in der gesamten Europäischen Gemeinschaft unbehindert verbreitet 
und empfangen werden können. Zur Unterstützung des europäischen Fernsehens 
heißt es in An. 4 der EG-Richtlinie : "Die Mitgliedstaaten achten im Rahmen des 
praktisch Durchführbaren und damit angemessenen Mineln darauf, daß die Fem­
sehveransralter den Haupt~nteil ihrer Sendezeit, die nicht aus Nachrichten, Sport be­
richtcn, Spielshows oder Werbe- und TeletextleislUngen besteht, der Sendung von 
europäischen Werken im Sinne des Artikel 6 vorbehllten ist .. . ~. Während sodann 

die EG-Richtlinie diese Bestimmung dahingehend konkretisiert. daß »Fcrnsehvcr­
anstaher mindestens 10 v. H. ihrer Sendezeit ... der Sendung europäischer Werke 
von Herstellern vorbehllten. die von den Fernsehveranstaltern unabhängig sind". 
enthält die Europarat-Konvention keine entsprechende Regelung. 

Kulturpolisch von zenrraler Bedeurung sind die Vorschriften. die die länge der 
Werbezeil betreffen. In der Regel darf der Anteil für Werbung nicht mehr als t5 

Prozent der täglichen Sendezeit betragen. Wichtiger als die Länge ist jedoch die 
Lage der Werbezeit. Denn sie entscheidet darüber, ob kultUrell anspruchsvolle 

Werke ohne UflIerbrechung durch Werbung aufgeführt werden dürfen. Are. 10 der 
EG-Richt~nie sieht vor, daß die »Sende7.eit für Werbespors innerhalb einer StUnde 
. . . 20 v. H . nicht überschreiten- darf. Wer sich angesichts dieser Regelung an 
amerikanische Verhältnisse erinnen sicht. wird von An. 11 scheinbar wieder beru­
higt. indem dieser für die Fernsehwerbung statUiert. daß sie zwischen den Sendun­
gen eingefügt werden muß . Die Ausnahmen von dieser Vorschrift freilich lassen 
dann doch zu. daß Kino- und Fernsehfilme nach jeweils 45 Minuten unterbrochen 
werden können. Ist ein Film länger als 90 Minuten. dann dürfen bereits nach 
weileren 20 Minuten Werbespots gesendet werden. Für alle anderen Sendungen sind 
die Regelungen großzügiger ausgestaltct. Hier gilt der Grundsatz, daß zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Unterbrechungen ein Abstand von mindestens w Minu­
ten liegen muß. Auch politische Magazine. Dokumentarfilme, religiöse Sendungen 
und Kinderprogramme sind für Werbespots zugelassen. Nur dann, wenn die 

Sendezeit weniger als 30 Minuten beträgt, ist keine Werbung er/:lubr. Für deursche 
Verhältnisse bedeutet dies, daß die EG-Richtlinie die Ausstrahlung von Werbespots 

in einem Umfang gestattet. wie es bisher nicht möglich war. Was bereits in vielen 
Ländern praktiziert wird. Kunstwerke selbst als Medium für Werbung zu benutzen, 
kann nun auch in der Bundesrepublik geschehen. (Die EG-Richtlinie enth.11r des 
weiteren Vorschriften für Werbung für alkoholfreie Getränke. Sponsorship, das 
Recht auf GegendarsteUung und den Schutz der Minderjährigen.) 

6 Si.he I. E. Schwanz. Fernsehen ohne Gr.nzen: Zur ellek .. v"" und 2um Verholt"" \'on EG- Rich,hnte 
und Europ.r.>IS-Konvenuon. Europlrecht Holt 1/1989, S. 1, FN 1-

7 Richolinle des Ra.c< ~ur Koordimerung von Rechts- und Verwaltung,vorschriften über die AU5ubung 
d .. Rundfunkireil",,,, AB!. Nr. C 110 vom 17.4.198&, S. J . 
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Während die Vorschrifren der EG-Richtlinie lind der Europarat-Konvention. die 
sich auf die Werbezeit beziehen, weitgehend anerkannr sind, ist um die Quotenrege­

lung ein heftiger Streit entbrannt, obwohl weder die Richtlinie noch die Konvention 

einen verpflichrenden Charakter für den nationalen Gesetzgeber haben. Gegen 
Quotierungen im Medienbereich ist eingewendet worden, sie würden den unge­
hemmten Informationslluß z.wischen einzelnen Lindern - Ziel einer europäischen 

Integration auch auf kulturellem Gebiet - beeinträchtigen. Quotierungen im euro­

päischen Medienbereich seien ein Widerspruch in sich. Sie intensivierten staatliche, 

bürokratische Eingriffe in die Kultur statt die für kulturelle Prozesse erforderliche 

freie Kommunikation zu unterstützen. 

Von Seiten der Politik ist es besonders der baden-württembergische Ministerpräsi­

dent Lothar Späth, der sich gegen den »kulturellen protektionismus« ausspricht. Er 

sieht in der "kulturellen Abscholtung. Europas von den Vereinigten Stalten von 

Amerika einen -eklatanten Eingriff in die Rundfunkfreiheit der Länder und einen 
Verstoß gegen Grundbedingungen des offenen kulturellen Zusammenlebcns.«g Er 

tritt zwar auch, wie die BefüIWoner der Quotierung, dafür ein, die Konkurrenzfä­

higkeit europäischer Film- und Fernsehprodukte gegenüber denen der USA zu 

verstärken, will dies aber nicht im Wege administrativer Strategien erreichen. Er 
sieht im Aufbau eines europäischen Kulturkanals, der aus dem keimtörmig bereits 

existierenden deutsch-französischen Kulturkanal hervorgehen könnte, eine Mög­

lichkeit der unbürokratischen Europäisicrung des Fernsehens.9 Freilich sind die 

Gefahren dieser Konzeption unübersehbar. Wie die Privatisierung öffentlich-recnt­

licher Medien, wie Rundfunk und Fernsehen, zu einem in der deutschen Medienge­

schichte beispiellosen Qualitätsverlust geführt hat, droht auch ein von Konzernen 

wie Berlusconi, Maxwell, Bertclsmann oder Großverlagen wie Burda. Bauer und 

Springer wesentlich bestimmter europäischer Kulrurkanal mehr wirtschaftlichen 

Interessen zu entsprechen, als die Herausbildung einer eigenständigen europäischen 

Kultur ZU unterstützen. Derzeit besteht die Alternative zwischen einer bürokra­

tisch, von Brüssel aus verordneten und einer von Konz.ernen bestimmten europäi­
schen Medienkultur, die in beiden Fällen Kultur fortschreitend zu nivellieren 

droht. 10 Das eingangs skizzierte Dilemma einer Verrechdichung von Kultur, gar auf 

europäischer Ebene, kommt in der gegenwärcigen Medienpolitik auf den Begriff: 

Ohne Verrechdichung (durch Anti-Trl.lst-Regelungcn) drohen die Massenmedien 

zum Spielball ökonomisch mächtiger Konzerne zu werden, ein verrechdichtes 

Medienwesen hingegen drohe seine nationale Eigenart unter dem Eingriff staatlicher 
Institutionen zu verlieren. 

Die Kritik an Quotierungsmodellen ist der Grund dafür gewesen, daß in aJlen 

europäischen Ländern pauschale Regelurtgen hinter differenzienen Quotierungen 
zurückgerreten sind . Diese sehen (ür einzelne Programmsparren besondere Rege·­

lungen vor, eothalten Vorschriften für einzelne Berufsgruppen oder für spezifische 

Sendezeiten. Pauschale Quouerungen, die generelle Begrenzungen der Auslands3n­

teile im Gesamtprogramm vorsehen, gibt es beispielsweise in Italien. Dorr sind die 

Quoten im privaten Fernsehen:lb J986 auf 40 Prozent Inlandsameil der Produktion 
fcstgeseut worden. Das nordrhein-wesrfälische Rundfunkgesetz von 1987 sieht 

einen entsprechenden Anteil von 50 Prozent vor. Differenzierte Quotierungen gibt 
es in den unterschiedlichsten Varianten. Begrenzungen der Auslands3nteile für die 

Hauptsendezeiten zwischen '9 und 23 Uhr sehen Regelungen in Großbritannien 

8 1992. Der Traum Von Europ •• StulIg.rt 1989. S. 217. 
9 A .•. O., S·'40 · 

10 SL Austcn/H. Cornd, Vorwort. Kultur-Markt Europa. 10: Inremauonalc Cullurck SltchunglKulturpo· 
limchc G .. dlsch.it (Hrsg.). l<ultur-M .. kl Europ., Koln 1969. S. 10. 
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und Kanada vor. In Frankreich und Italien sind Quotierungen nach einzelnen 
Programmspanen (wie Musik, Spielfilme, Dokumcmarsendungen, Kinderfilme) 
ausgeprägt anzutreffen. Neben pauschalen und differenz-ierten Quotierungen lassen 
sich noch positive Quotierungen unterscheiden . Diese legen bestimmte Mindestsen­
dezeitcn oder -produktionen für einzelne Prograrnmformen rest. In den Niederlan­
den etwa hat der Gcsetzgeber 20 Prozent der Sende7.eit für einheimische Kultur:m­
gebote vorgesehen, in Italien müsscn SO Prozent der Produktionen einheimisch 
sein. 11 

Einer »Harmonisierunb" der Programmpolitik öffentlich -rechtlicher Medien stehen 

die Besonderheit der nationalen Medienpolitik gegenüber. Je stärker sich die Te(l­
denl. durchsetzt, differenLierte Quotierungen einzuführen, desto mehr klaffen die 
Regelungen einzelner Länder auseinander. Hier werden die Grenzen einer Europä­
isierung kultureller Institutionen sichtbar. Mehr noch als für den Austausch stan­
dardisierter Güter gilt für kulturelle Produkle, daß die je spezifische nationale 
Besonderheit einer internationalen Vereinheitlichung Schranken setzt, die zu über­
schreiten nur mit hohen sozialen Koslcn möglich ist. Es ist nicht nur der Empfeh­

lungscharakter kulturrechtlicher Vorschriften, der ihre praktische Bedeutung für die 
einzelnen Länder relativiert, sondern auch die Eigenart nationaler kultureller Sy­
steme. So muß man beispielsweise die Regelungen der EG-Richrlinie, die Umfang 
und Lage von Werbezeiten in Rundfunk- und Fernsehprogrammen normieren, vor 
dem Hinrergurnd der kulturpolirischen Praxis in der Bundesrepublik berraclHen. 
Da zumindest in den öffentlich-rechtlichen Medien seit vielen J ~hrcn eine bestimmte 
Praxis im Umgang mit Werbesendungen besteht, wird diese durch europarechtliche 
Vorschriften nicht verändert werden. Vic:lmehr dürfte es umgekehrt sein: Der in den 
privaten Medien verstärkte Einsatz von Werbung auch im Verlauf von Sendungen 
kann sich auf europaweite Normierung berufen, um den nationalen Gesetzgeber 
zum Handeln zu veranlassen. 
Neben den Problemen der Umsetzung der EG-Richtlinie in nationales Recht 
bestehen auf europäischer Ebene eine Reihe rechtlicher Unklarheiten . Während auf 
der einen Scite der Rat im Wege der EG-Richdinie eine ungehinderte Fernsehdistri­
bution in den 12 Mitgliedstaaten ermöglichen wollte, setzten sich die Gegner des 
Binnenmarktes für eine »Europäische Konvention über das grenzüberschreitende 

Fernsehen .. ein . Die von 22 europäischen Staaten:lm '5.3 . 1989 vereinbarte Kon­
venrion, eine Institution des Völkerrechts, unterscheidet sich in Umsctz.ung, Reich­
weite und Geltung von der EG-Richtlinie. Bei der Richtlinie sind alle Mitgliedstaa­
ten zur Umset%ung verpflichtet, bei der Konvention nicht. Die Umsetzung der 
Richtlinie haI in einer bestimmten Zcit zu erfolgen, die der Konvention nicht. Im 
Rahmen der Konvention können einzelne Mitgliedstaaten bestimmte Vorschriften 
für sich ausnehmen, die Richtlinie ist in tOtO verpflichtend . EnlSprechend kann die 

Konvenlion von einzelnen Sraaten gekündigt werden, die Richtlinie nicht. Und 
schließlich wird die Beachtung der Richtlinie durch Behörden der Mitgliedstaaten 

überwacht, die wiederum von einer rechtlich kontrollierbaren Institution. der 
Kommission, überprüft wird. Ein entsprechender Rechrsschutz besteht fur die 

Kontrolle der Ei.ohahung der Konvention nicht. Deshalb gewährleistet der Europäi­
sche Gerichtshof nur die einheitliche Auslegung der Richtlinie durch die Gerichte 
der Mitgl iedstaaten . Die Auslegung der Konvention hingegen ist allein Angelegen­
heit der nationalen Gerichte . Der Medienrechrlcr 5chwanL kommt deshalb zu der 
Einschät;wng, daß »die Geltung des Übereinkommens zwischen den Mitgliedstaa­

ten der Gemeinschaft ... die heute bestehende Lage hinsichtlich der Kontrolle von 

11 Ein. d("I>.ill iCrlt Auflis!ung findet ,"eh bel A.J. Wic>lnd . a . . \ . 0 ., S. ,86 L 
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gren~überschreitenden Programmen sowie der Rundfunkwerbung sogar ver­

schlechtern. würde. Denn es bestehen national vielfach liberalere Regeln . Damit 
würde die Errichtung des Binnenmarkts nicht erleichten, sondern erschwen. ,, " Im 

Bereich des Fernsehen bestehen nach der gegenwärtigen ReclHslage zwei europäi­

sche Rechtszonen ; eine der Gemeinschaft und eine der übrigen demokratischen 

europäischen Staaten. 

2 . Institutionen euyopäischer Kulturpolitik 

Imponierend ist die Bilanz eines europäischen Kulturverwaltungsrechts bislang 

nicht. Nicht überraschend ist deshalb die Klage eines seit vielen J 3hren auf diesem 
Gebiet Engagierten: ,.Die KuLturpolitik der Europäischen Gemeinschaft (EG) 

kommt nicht voran. Das bctrifft nicht nur ihre nach wie vor äußerst bescheidene 

finanzielle Aus~tatlUng ... sondern betrifft vor allem die mangelnde rechtliche 

Absicherung dieses Politik-Feldes.«'] Zwar ist die Zahl der mit Kultur befaßten 

Institutionen und Vereinbarungen auf europäischer Ebene groß. ihre tatsächliche 

Bedeutung hingegen nachrangig . 
Das lntematlonale Erziehungsbi<Yo in Genf ist die älteste internationale Organisa­

rion im Bereich der Kulrur, der seit ihrer Gründung [929 rund 90 Mitgliedstaaten 

beigetreten sind . Der Einfluß auf das europäische Kulturvc:rwahungsrecht ist des­

halb gering. weil das Internationale Erziehungsbüro neben einer jährlich in Zusam­

menarbeit mit der UNESCO veranstalteten Internationalen Erziehungskonferenz 

keine weiterreichenden Aktivitäten entfaltet. Die t96[ mit wirtschaftspolitischer 

Zielsetzung gegründete Organisation für winsehaftliche Zusammenarbeit (OECD) 

hat in den vergangenen Jahren zwar auch Fragestellungen aus dem Bereich wissen­

schaftlich-technologischer Entwicklung aufgenommen. Über den Erfahrungsaus­

tausch zwischen den MitgliedStaaten gehen diese Kooperationen aber nicht hinaus. 

Weitergehend sind dagegen Kulrurinstitutionen. die im Rahmen der Europäischen 

Gemeinschaft entstanden sind . Im Montanbereich förden die Hohe Behördc nach 

An. 55 § [ EG KSV14 technische und winschafdiche Forschungen und ist an der 

Berufsschulung beteiligt (An. 56). Zudem legen die Mitgliedstaaten gemeinsam 

berufsrechtliche Begriffsbestimmungen bei der Herstellung der Freizügigkeit der 
Kohle- und Stahlfacharbeiter fest (Art. 69). Im Rahmen der Europäischen Wtrl­
schaftsgemeinschaft kooperieren die Mitgliedstaaten im Bereich der Universitäten 

und der Berufsschulen. Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung von Diplo­
men, Prüfungszeugnissen und anderen Qualifikationen hat die Gemeinschaft nach 

Art. 57 Abs. J EWGV' [ ebenso erlassen wie zur Koordinierung der Rcchts- und 

Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung selbsrändiger Tatigkei­

ten. Dcr EuralOm- Vertrag schließlich cnthält Normen zur Förderung der For­

schung im Bereich der Kernenergie (Art. 4 H. EAG- Vertrag). zur Verbreitung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse (Art. [2 H.) und zum Gesundhei(sschutz 
(A Tl. 30 ff.). ,6 

It I. E. Schwarn. a.l 0., S. 8. 
I) O. S, hwcnckc, Eumpa l<I mehr ,1, die EG - Kulturpoli.ik m d"r GcmClOsch,fl. Kuhurpohuscht 

Mill~ilunKen Nr.41 1111,89. s.18H. 
'4 Venrng iibrr die Gronduog clcr Europ,isch.n Gemeln,chal. rur Kohle und S,.,hl vom ,8 · 4 · '9P. 

BGBI. '952 11, S. 447-
'5 Vert .... g XUI Gründung der EuroP'ii<ehtn Win:«h,!tsgcme,I\Sch,h vom '5 · J . '957, BGßI.II, S. 766. 
16 Venrag ~ur Gründung du F.urop5ischen A,olOg~m'105chlr. vom Il . ) . 1917. BGBI.1!. S. lOI~. 
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Über diese, unmittelbar auf Jcn wirrsch:l.frlichen Zweck der jeweiligen Vereinigung 
gerichteten Organisationen hinaus, sind kulwrelle Institutionen gegründet worden, 
die in ihrer Wirkungsweise weitgehend unabhängig von ökonomischen Optionen 
sind. Dazu gehören die Europäischen Schulen, die von einer selbständigen interna­
tionalen InsTitution finanziert und verwaltet werden und in denen nach eigenständi­
gen, international vereinbarten Lehrplänen unterrichtet wird. Das im Vergleich zu 
anderen europäischen Projekten relativ reibungslose Zustandekommen der Euro­
päischen Schulen dürfte in der praktischen Notwendigkeit begründet gewesen sein, 
die Kinder der Beschäftigten von europäischen Institutionen qualifi7,iert zu unter­
richten . Auch das Europäische Hochschulinsriwr in Florenz, wiewohl nicht zur 
Qualifizierung von Bediensteten der Gemeinschaft gegründet, gehört in den Kon­
text relativ eigenständiger kuhureller Insciwtjonen. 
Regelten die dargestellten Verträge kulturelle Fragen im Kontext ökonomischer 
Zusammenhänge. so sind die multilateralen Abkommen, die im folgenden darge­
Stellt werden , primär kulturpolitische Vereinbarungen. An erster Stelle ist der 
EJtropara! (Straßburg) zu nennen, zu dessen Aufgaben unrcr anderem der Abschluß 
von Abkommen und ein gemeinschaftliches Vorgehen auf kulturellem und wissen­
schaftlichem Gebiet gehört. Von kultureller Bedcutung ist der in Art . {b der 
Satzung des Europar~Ts'7 erwähnte Schutz. der Menschenrechte und Grundfreihei­
ccn sowie ihre Fortentwicklung, der unrerstützenden normaTiven Ausdruck in einer 
KonventIOn zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheuen vom 4. [1.1950'1 

gefunden hat, die die Mitglieder des Europarats vereinbart haben. 
Historisch lassen sich zwei Phasen kultureller Aktivitäten des Europarats unter­

scheiden. Da ist zunächst die Zeit VOn der Gründung 1949 bis zur Errichtung des 
Rats für kulturelle Zusammenarbeit (1962). In dieser Phase schlossen die Mitglied­
staaten des Europarats eine Reihe von Abkommen, die vorwiegend die Angleiehung 
fonnaler Qualifikationen in den einzelnen Ländem ZUm Ziel h:llten (1.. B. Europäi­

sche Konvention über die Gleichwertigkeit von Reifezeugnissen vom [1. [2. 190; 

Europäisches Übereinkommen über die Gleichwertigkeit der Studienzeiten an den 
Universitäten vom [5. [2. [956 ; Europäisches Abkommen über die Anerkennung 

von akademischen Graden und Hochschulzeugnissen vom J 4. 12. 1959). Darüber 
hinaus vereinbarten sie das Europäische Kulturabkommen (vom 19. 12. ! 954), das in 
der Zwischenzeit mehrere Male revidiert worden ist. Oppennann schätzt die 
praktische Relevanz der Abkommen der ersten Phase kultureller Tätigkeit des 
Europarars gering ein, weil die vereinbarten Verpflichtungen beschränkt sind und 
durch Ausnahmen wieder relativiert werden. Hinsichtlich des freien Transfers von 

formalen Qualifikacionen sei die Konvention über die Gleichwertigkeit von Reife ­
zeugnissen am folgenreichsten gewesen, die aber gerade deshalb in der deutschen 
Kulturverwaltung umstritten isl.'? 

Anfang der sechziger Jahre wurde die kulturelle Arbeir des Europarats reorganisierr 

und intensiviert . Organisatorischer Ausdruck dessen war die 1961 erfolgte Grün­

dung des Rats für kulturelle Zusammenarbeit (CDCC), mit dessen Tätigkeit die 

kulturellen Aktivitäten des Europarats Mitte der sechziger Jahre 42 Prozenr der 
Gesamltätigkeit ausmachten. Die Arbeit des Rats für kulturelle Zusammenarbeit, 
dem neben den [7 Mi[gliedstaaten des Europarats Jugosl~wien und der Heilige Stuhl 
(also die Mitglieder des Europaischtn Kulturabkommens) angehören, wird von drei 
Ausschüssen bestimmt: dem für akademische Lehre und Forschung, für das Schul-

'7 Vom S. j . '949. BGBI. '910, S. ,61· 
\ 8 DGBI. '9P 11. S. 686. 
'9 A.l.O .• S. 61}_ 
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und Fachhochschulwesen und für außerschulische Bildung und Erziehung. Die 
Bundesrepublik wird im Rat für kulturelle Zusammenarbeit durch das Auswärtige 
Amt und die Kultusministerkonferenz repräsentiert. In den ständigen Ausschüssen 
sind Vertreter der z.uständigen Behörden von Bund und Ländern tätig. Die Aufga­

ben des Rats bestehen vorwiegend darin, nationale Projekte aus den Bereichen der 
ständigen Ausschüsse zu vergleichen und Koordination oder Kooperation herzu­

stellen. Daneben soll der Rat in den fünfziger Jahren begonnene Projekte, wie 
Stipendien- und Aust3uschprogramme, Förderung von Publikationen und Ausstel­
lungen, Verleihung von Filmpreisen, Veranstaltung von Seminaren \ISW . fortführen. 
Auch hinsichtlich der Tatigkcit des Rats für kulturelle Zusammenarbeit gelangt 
Oppermann zu e.iner vorsichtig pessimistischen Einschätzung. »Die Tätigkeit des 

Rats für kultUrelle Zusammenarbeit bewegt sich im Rahmen begrußenswenen, aber 

weitgehend unverbindlichen geistigen Austausches sowie der finanziellen Förde­
rung gewisser Vorhaben mit relativ beschrankten Mitteln.«'· 
In den vergangenen 1 ahrcn indes hat sich ein Bedeutungswandel der Kultur volIzo­

hen, der auch Europa erlaßt hac. 1983 beschlossen die im Europäischen Rat 
zusammengeschlossenen Staats- und Regierungschefs eine »engere kulturelle Zu­
sammenarbeit, um das Bewußtsein eines gemeinsamen kulturellen Erbes als Teil der 

europäischen Identität zu festigen~. Zwei Jahre später wurde eine jährlich wech­
selnde .Kulturhauptstadr Europa« eingerichtet, nachdem zuvor bereits ein »Euro­
päisches Jahr der Denkmalspflege« ausgerufen worden war. Diesen Initiativen 
folgten curopäischel~hre der Musik, des Films und des Fernsehens . Den vorläufigen 
Schlußpunkt einer Reihe weiterer lnititaliven" bildet eine Entschließung des Euro­

päischen Parlaments vom 17. 2. 1989, die sich auf einen Rahmenplan der EG­
Kommission über »Impulse der gemeinwimchaftlichen Aktion im kulturellen 
Bereich· bez.ieht und diese konkretisiert ." 

Entkleidet man die Entschließungssprache von Parlamentariern ihrer hölzernen 
Form, dann besteht der Grundgedanke der" Entschließungu darin, daß ein ökono­
mischer Zusammenschluß der europäischen Länder nicht vorstellbar iSI, wenn er 
nicht VOn kulturellen Kooperationen vorbcreiret und begleitet wird. In der moder­
nen Managementsoziologie gitt der Gedanke, daß die Effektivität ökonomischen 
Handelns auch von außerökonomischen Kriterien, wie kulturellen, abhängt, keines­
wegs mehr als originell. In dem Maße, in dem die Überlegung an PlausibiJitäl 
gewonnen hat, daß die Ware Arbeitskraft ein komplexes GUt ist, das sich nicht auf 
ökonomische Kalküle reduzieren läßt, begann in der Soziologie eine Wiedcrentdek­
kung kultureller Bedürfnisse als Element der menschlichen Arbeitskraft.') Wenn das 
Europaparlament der Auffassung ist, ohne kulturelle Kooperation sei keine Wirt­
schaftsinlegration vorstellbar, dann folgt es diesem Grundgedanken der modernen 
lnd ustriesoz.iologie. 
Die Renaissance des Subjektbcgri(fs in der Industriesoziologie ist aus empirischen 
Beobachtungen über Veränderungen in modernen Produk(ionsprozesscn und iln 
Verhältnis von Arbeitern und Management hervorgegangen. Auf der Ebene der 
Europapolitik wird die Notwendigkeit, kulturelle Bedürfnisse z.u berücksichtigen, 

10 11., Opptrm:tnn. ,. a. 0., S.6'1' Zu wweren curopaischen Kulturprolekten w,c der Konferen z d.r 
E.urop~js.<:hcn E.r"chuns,m'I'lI:!iiICr, dem El)rop:iischcn Sc:huJtag und dem [.urop~- KoJlcg ß1 ügge vb!. 

Oppermmn, • . a. 0 ., S.6'1 . 
'I E. Krings, Kulturpolitik Im .,Re,," der Zwölf~, ,no rntern~'JOn3lc Cuhurdc SttchtonglKulrurpolillsch" 

Gesdl«haft (Hrsg.), 1 .•. 0" S.94. 
12 Abgedruckt m: Kulturpolittsche Mi"eilungcn Nr.41 111'989, S, '9f/. 
'} E~cmpbnseh d~{ür OSt di" Dcb,uc um das Buch von H. KernfM. Schummn. Ende de, ArbcllSIeilung? 

R."on,li"erung ,n der mdU<,rlellen l'roduk .. on, Mionehen '984, 

39 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-31 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:57:23. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-1-31


nic\ll aus Veränderungen im Verhältnis von Kapir-al und Arbeit begründet. Hier 
geht es vorwiegend um Beziehungen zwischen Kapital und Kapital oder Arbeit und 
Arbeit. Aber aueh diese Beziehungen werden nur dann einen wirtschaftlichen 
Integra[ion~prozeß voll:Liehen können, wenn dieser von kulturellen Anglcichungcn 
begleitet ist. Diese Idee ist angesprochen, wenn es in der Entschließung heißt, daß 

der "große Binnenmarkt keine wirklichen Fortschritte in Richtung auf die ... 
Europäische Union bedeuten ... (wird), wenn er sich nicht zu einem SO:Lialraum 
enlwickelt, in dem die Erfindungen. die forschung, das Schulwesen. die Berufsaus­
bildung, das Kunstschaffen, die Neubelebung und Erneuerung des kulmrellcn Erbes 

und die Kulturindustrien ebenfalls Zeichen des Fonschritts des europ:iisehen Auf­
bauwerks sind, es begleiten und ihm sogar den Weg bereiten .«' · 
Kultur nun versteht das Europaparlamem in einem um[:\ssenden Sinn. Es sind nicht 
nur die Ausdrucksweisen, vermitteIs derer Personen. soziale Gruppen oder nalio­
nale Bevölkerungen die Komplex.ität ihrer Probleme verarbeiten. die das Parlament 
uoter Kultur versteht. Kultur soll mehr sein <'!Is künstlerische Dtlrstellungsformen. 
Wenn das Europaparlament darauf hinweist, daß die Vielseitigkeit der Kultur 
verlangt. ~d;\ß das fortbestehen gesellschaftlicher Randgruppen ... , die vom Bil­

dungswesen nicht erfaßt werden. die keine Berufsausbildung erhalten und keine 
Aussicht auf eine Verbesserung ihrer Lage haben. nicht hingenommen wird«,>1 dann 
versteht es unter Kultur auch ein Engagement für soziale Problellle. Wenn ich die 
Entschließung richtig interpretiere, dann soll Kultur wenigstens in dreifacher Weise 

von Bedeutung sein: Sie soll erstens den ökonomischen Integrationsprozeß unter­
stützen und damit ermöglichen, zweitens den unrerschiedlichen lokalen, regionalen 

und nationalen Gruppen Ausdrucksmöglichkeiten und Anregungen vermitteln und 
drittens einen politischen Beirrag zur Lösung drängender sozialer Probleme lei­
sten . 
Was das konkret bedeuten soll, legt das europäische Parlament in 68 Empfehlungen 
dar, die die Komplexe »Bildungswesen", .Sprachen«, .gemeinschaftliehe kulturelle 

Dimension". »audio-visueller Bereich " , "Kenntnis des kulturellen Europas". »Ver­
einigungen und Stiftungen u und »Dialog zwischen den Kulturen. umfassen. Hier 
finden sich Wünsche nach einer besseren statistischen Kenntnis des kulturellen 
Niveaus von Europa. Beseitigung des Analphabetentums sowie Unterstützung der 
kulturellen Wcubewcrbsfähigkeit und der »anderen« Kultur. Aber auch detaillierte 

Überlegungen :Lur Mehrwerrsleuer bei Büchern und Zeitschriften, der Verringerung 
von Abgaben auf Sch.1l1plauen. Phonogramme oder Vidcogramme im Rahmen eines 

europäischen Klassifizierungssyscems, der Übersetzung VOll bedeutenden Werken 
der europäischen Kulrur, der fiarmonisierung der Normen für die Katalogisierung 

in Bibliotheken, der Einführung moderner Datenverarbeitung im Bibliothekswesen. 
der Zusammenarbeit von kulturellen Stiftungen werden dort angestellt. Schließlich 

soll eine europäische Kulturpolitik auch einen Beitrag LUr Auflösung des Ost-West­

Gegensatzes leisten . 
Analysen, die sich mit der Wirkungsweise kulturverwaltungsrechdicher Vorschrif­

ten in Europa beschäftigen. betonen mehr Grenzen und Resrriktionen als Innova­
tionen. Der Kultursoziologe Andreas Wicsand har solche Gren:Len anhand einer 

empirischen Untersuchung dargetan, die die Probleme des grenz.liberschreitenden 
Verkehrs mit Werken der Bildenden Kunsl zum Gegenstand harte. Wahrend auf der 

einen Seite in den vergaogenen Jahren der internationale Kunsthandel (vorwiegend 
für Ausstellungen) zugenommen hat. vergrößerten sich die beim Grenzübertritt 

14 A. >. 0 .. S. \~ . 

'I A. ,.O. 
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auftretenden Probleme, so daß mit ihren Werken reisende Künstler häufig lange 
Wartezeiten an den Grenzen verbringen mußten. Die Möglichkeiten für Probleme 
sind vielfältig: für die Mchrwen- bzw. Einfuhrumsatzsteuer müssen Künstler an der 
Grenze eine Kaution hinterlegen; einige Länder verlangen die entgeldiche Einsehal­
rung eines Zoll- oder Transitagenten; Bestimmungen des .Kulturgutschutzes«, z.um 

Schutz wertvoller Sammlungsstücke gedacht, erschweren auch den Handel mit 
anderen Kunstwerken; die Fracht- und Postgebühren sind ungleich höher als die für 
andere kulturelle Waren, wie etwa Bücher. Diese vielfältigen zeitlichen und finan­
ziellen Belastungen lulten viele Künstler davon ab, Olm internationalen Kunstmarkt 

LU partizipieren. Weil die administrativen Schwierigkeiten so umfangreich sind, 
bedienen sich einflußreiche Kunstler oder Institutionen diplomatischer Kanäle, um 

auf diese Weise einen reibungsloseren Austausch zu erreichen . Das einschlägige 
»Florenz.-Abkommen~, das den Handeln mit Kunst werken erleichtern soll, spielt 
nach Aussage der Befragren in der Praxis keine nennenswerte Rolle. "Der grenz.­
überschreitende Versand von Kunstwerken«, resümiert Wiesand. "ist teuer. kompli­
"1-iert und vielfach cingeschränkt. a '6 

Ocr Problematik eines geringen nationalen Einflusses europäischer kulrurverwal­
tungsrechtlichcr Vorschriften unterliegen alle Vorschläge, die gegenwärtig für eine 
kuhurpolirischc Ergänzung des 1992 in Kraft tretenden europäischen Binnenmark­
tes gemacht werden . Diese Vorschläge, am weitestgehenden von der -Gruppe der 
SPD-Abgeordneten in der Sozialistischen Fraktion des Europäischen Parlaments­
formuliert, lassen sich nach folgenden Sachgebieten strukturieren: 

- Haushahspolitik (ein Prozent des Haushalts für kulturelle Ausgaben), 
- Sozialpolitik (Zahlung des Arbeitgeberanteils zur So:t.ialversicherung aus einem 

von Verlagen und dem Kunsth~ndeJ finanzierten Fonds, damit Künstler der 
Sozialversicherung beitreten können); 

- StwerpoliLik (Abbau der Doppelbesteuerung von Künstlern im Hcim~t- und 
Gastland; Übertragung der Steuerharmonisierung vom ökonomischen auf den 

kulturellen Bereich unter Beibehaltung des ermäßigten Steuersatzes für kulturelle 
Leistungen; insbesondere Abbau der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung 
von Büchern und anderen Primmedien); 
Arbeirsmarktpolitik (Beschäftigungsinitiativen für ~Kuhurschaffemle"; A ulbau 
einer weubewerbsfahigen europäischen Kulturindustrie); 
Urheberrecht (Schutz von Autoren- und Verlegerrechten. die durch Fotokopie­
ren und Raubdrucke verletzt werden; Vergütung für Zwcit- und Drittauswer­
tung); 
BibliOthekswesen (Einführung einer europaweiten Datenverarbeitung, die einen 
raschen Zugriff auf alle Werke in europäischen Bibliotheken gestaltet; Errichtung 
einer Europäischen Bibliothek); 
Zollwesen (Entbürokratisierung von Zollvorschriften, die den Auslausch und auf, 
bzw. Verkauf von Kunstwerken betreffen); 

- Medienpolitik (Europäische Rundfunkordnung, die den freien Informationsl1\1ß 
über die nationalen Grenzen hinaus verbessert; Maßnahmen zur Verhinderung 
von Meinungsmonopolcn und Machtkonuntrationen im Medienbereich; Verein­
banmg einer europäischen Medienkonvention, die folgendes enthält: Recht auf 
Gegendarstellung, Jugendschutz, Werbebegrenzungen, Urheberrecht, Quotie­
rung LUr Garantie eines M indestanteils europäischer Produktionen; europiiische 
Koproduktionen, Aufbau transnaliollaler Programmaktivi!äten; Verbesserung 
der internationalen Wellbcwerbsfähigkcit curop:iischer Programme); 

26 A.~.O .• S.lU. 
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- Bildungspolitik (Verbesserung von Sprachkenntnissen; Vergabe von Stipendien 
an Schauspieler, Regisseure und Schrifmeller); 

- Denkmalspflege (Schutz von Baudenkmälern vor ökologischen Einwirkungen); 
Forschungspolitik (Errichtung eines Instituts für Osteuropa-Studien).'J 

Es sind freilich nicht nur beschränkte Einwirkungsmäglichkeiten von Institutionen 
auf europäischer Ebene und mangelhafte nonnative Regelungen, die die geringe 
praktische Relevanz eines europäischen KulturverwalcungHechts begründen . Es ist 
auch die KonstTuktion eines kulturellen Europas, die eine Fülle von Problemen 
hervorbringt, dessen Ausdruck die geringe Relevanz des europäischen Kulturver­
waltungsrechts ist. 

J . Bedingungen eines europäischen Ku!turverwaltungsrechts 

Gleichviel welches Rechtsgebiet man analysiert, wird es auf die Ebene der Europäi­
schen Gemeinschaft transportien, dann sind Klagen über die mangelnde Integra­

tionsfähigkeit mie Rechtssystemen der anderen Länder 50 unübcrhörhar, daß sie die 
Hoffnungsschimmer auf ein gemeinsames Europa überschacten. Die geringsten 
Fortschricce hin zu einem europäischen Recht indes scheint bislang das Kulturver ­
wallungsrecht gemacht zu haben . Alle Europaexperten sind sich einig, daß neben 
den seit den fünfziger J:lhren existierenden Tnitiativen fiir gemeinsame, rechtlich 
abgesicherte kulrurelJe lnstitutionen in den vergangenen Jahren, in denen Europa 
zum großen öffentlichen Thema geworden ist, keine qualitativen Veränderungen 
statthnden . Der nachhinkende kulturverwalrungsrcchtliche Integrationsprozeß ist 
fraglos eine Folge davon, daß das Projekt Europa ein winschaftliches und kein 
kulturelles ist. Die Verbesserung nalionaler Weltbewerbshedingungen durch einen 
integrierten europäischen Markt ist die Triebkraft, die das Projekt Europa seit 
Beginn vorantreibt und zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu bringen scheint. 

Kulturelle Integration war stets nur ein Appendix, dessen rudimentärer Bedeutung 
nicht einmal öffentlich widersprochen wurde. Das hat freilich den Vorzug, daß die 
beginnende Standardisierung des europäischen Medienwesens beeinflußbar bleibt. 
Denn was auf keinen Fall erfolgen sollte, ist eine Integration europäischer Kulturen 
im Sinne von Entdifferenzierung. Ganz im Gegenteil : Wenn hier von kultureller 
Integration die Rede ist, dann im Sinne einer verstärkten Differenzierung durch 

Kommunikation der europäischen Lander. 
Zunehmend jedoch ist die Einsicht ins öffentliche Bewußtsein gedrungen, daß die 
Verbesserung des ökonomischen Warent.ausches nur dann zu erreichen (St, wenn 
auch Produzenten und Konsumenten der Waren in einen kulturellen Dialog eintre­

tcn . So erweiterte sich Europarecht als Wirtschaftsrecht bis zum europäischen 

Kulturverwaltungsreclu. Hier nun geht es darum, sowohl der Europäisierung des 
kulturellen Warentauschs wie der Internalionalisierung der Arbeitskraft die: norma­
tiven Bedingungen zur Verfügung LU stellen, die sie ennöglichen und sichern. Dies 
freilich ist nicht nur wegen der (noch) randständigen Bedeutung kultureller Integra­
tion so kompliziert, sondern vor allem weil kultureller Integration engere Grenzen 
gesetzt sind als wirtschaftlicher. Der Aust~usch von Waren erfolgt l'.W:H durch das 
Handeln von Subjekten; diese treten jedoch allein in einen zweckrationalen Dialog, 

der mit Erreichen des Zwecks, dem vollendeten Waren tausch, beendet ist. Ganz 
anders ist die kulturelle Interaktion strukturiert. Hier kann auch ein ökonomischer 

17 M, ten>lien und A'"bument~. Europ,politik. Thema de> Mon'''' : Kulturpolitik, Bonn, Mlr~ '989. 
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Zweck angestrebt werden (wie etwa die Verbesserung von Sprachkenntnissen zur 
Erhöhung beruflicher Qualifikation), dieser steht jedoch nicht im Zentrum der 
Interaktion. Das gemeinsame Lemen von Menschen, nicht der Austausch von 

Waren ist es, d~s die Differenz bezeiehncL Und wo Subjekte in einen Dialog 

eintreten. bringen sie ihre je spezifischen kulturellen Traditionen. der Sprache, der 
Religion , der Bildung und sozialer Verh.urensweisen ein. Vermitteln sich Waren. 

gleichviel aus welchem nationalen Kontext sie stammen. über ein abstraktes Me­
dium, das Geld, so Subjekte über soziale Interaktion . 

Aus der sozialen Interaktion, die sich vermitteIs der Sprache und nicht des Geldes 
entfaltet. resultieren nun die spezifischen Probleme einer Integration kulturverwal­
tungsrechdicher Bestimmungen. Die Probleme eines europäischen Kulturverwal­

tungsrechts werden durch die Schwierigkeiten einer kulturellen Integration be­
stimmt. Diese sind offensichclich. Die Europ:1wahl ! 989, die einen Anstieg rechtsra­
dikal<.>r Parteien verzeichnete, hat allc die auf dls Problem kulrurcller Integration 
verwiesen. die meinten, vom relativ reibungslosen europlisehen Warentausch auf 

ein hohes Integrationsbedürfnis der Staatsbiirger schließen 2.U können. In) Wahler­
folg rechtsradikaler Parteien reflektiert sich der Protest von Minderheiten darüber, 
daß die Subjekte das nachvollziehen sollen, was aus Gründen des Kapilalverwer­
tlIngsprozesse~ erforderlich ist. Soziale Voraussetzung für eine Imegration verschie­
dener kultureller Systeme freilich ist, daß sie in ihrer Unrerschiedlichkeit nicht nur 

akzeptien werden. sondern die Auseinandersetzung mit ihnen gerade wegen der 
Verschiedenarrigkeir gesucht wird . Wenn von einer Integration kulturverwalrungs­
rechtlicher Vorschriften die Rede ist, dann muß stets mitgedachr werden, daß sie nur 

dann gelingen kann. wenn sie auf einer kulturellen Integration basiert. Diese 
wiederum kann nicht bedeuten, daß die nationalen kultUrellen Systeme zu einem 
neuen Muhi-Kultursystem verschmelzen . Kuhurelle Integration bedeutet vielmehr, 

daß Subjekte aus unterschiedlichen nationalen Zusammenhängen ihre je spezifi­
schen kulturellen Eigenarten anerkennen und dennoch oder gerade deshalb in einen 
Dialog miteinander treten. Um es in der Terminologie zeitgenössischer Politiker zu 
formulieren : Eine multikulturelle Gesellschaft ist weder eine Idylle, in der sich 

unterschiedliche Kulturen zu wechselseitigen Erfahrungen drängen (wie dies nicht 
selten im Umkreis der GRÜNEN gehofft wird), noch ist sie ein Schreckbild, dem 

mit Anwendung disziplinarischer Strategien vorgebeugt werden kann (wie der 
Rechtsradikalismus suggeriert). Multikulturelle Gesellschaften sind vielmehr soziale 
Gebilde, die mit einem drastisch erhöhten Konfliktniveau konfrontiert sind, dem sie 

allein in der Weise adäquat entsprechen können, daß sie dieses akzeptieren und 
unrersehiedliche formen der Konfliktbearbeitung und -lösung herausbilden. Die 

Toleranz von kultureller Pluralität ist eine Bedingung multikultureller Gesellschaf­
ten . 
Die nonnative Integration kulturell unterschiedlicher Systeme ist aus diesen Grün­
den primär mit ihren Grenzen, nicht mit den Chancen für ein neu entstehendcs 
europäisches Kultursystem konfrontiert. Dieser Ausgangspunkt ist konstitutiv für 
die frage. wie die Emwicklungsperspektiven für ein europäisches Kulturverwal­
tungsrecht einzusch~tzen sind . Dieses kann erfolgreicn nicht mehr gesetzlich insri­
tutionalisieren, als sozial erreichbar ist. Prinzipiell unproblematisch ist aus dieser 
Prespektil'e die Harmonisierung gesetzlicher Regelungen. dic sich auf den Aus­
tausch VOll kulturellen Gütern be1.iehell . Eine cntbürokratisierung von Zoll vOr­
schriften beim Kunsthan.del, die Angleichung des Steuerrechts oder - um nur einige 

Beispiele zu nennen - Vereinheitlichungen im Bibliothekswesen sind deshalb denk­
bar, weil es sich in diesen Fällen um die Standardisierung ökonomischer Abläu(c, 
wenn auch auf dem Gebiet der Kultur handelt. Der Handel mit Kultur umerschei-

4J 
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44 der sich nicht prinzipiell vom Tausch jeder beliebigen Ware. Incegrationsversuche 
von Nonnen, die sich auf den Handel mit Kultur beziehen, sind deshalb mit keinen 

größeren Schwierigkeiten belastet als die europäische Inregration auf dem Gebiet 

der Ökonomie. 

Die Grenz.en einer Vereinheitlichung normativer Regelungen im Bereich der Kultur 
werden sichtbarer, wenn man sich der Sozialpolitik zuwendet. Ohne in diesem 

Zusammenhang auf sozial rechtliche Details eingehen zu woUen. läßt sich doch das 

allgemeine Problem benennen. Die 50";l.ial- (wie auch die arbeirs-) rechtlichen 

Modelle der einzelnen europäischen Länder unterscheiden sich in vielen Komplexen 

so grundlegend, daß der Versuch einer Vereinheitlichung sters an die Schranken der 
diesen normativen Regelungen zugrundeliegenden unrerschiedliehen sozialen Sy­

steme Stößt. So wird nur in solchen Ländern die Idee eines Fonds, aus dem der 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Künstler bezahlt wird, zu realisieren 

sein, die das zugrunde!iegende Modell einer Kooperation von Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer als geseJischaftpolitische Institution anerkennen. Dort hingegen, wo 

die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Bcziehungen als gegensätzliche anerkannt sind, wird 

ein solcher Vorschlag nicht oder nur eingeschränkt durchgesetzt werden können. 

Die Formen sozialer Institutionalisierung, die jeder normativen Regelung zugrunde 

liegen, so läßt sich die 111ese resümieren. bilden eine Schranke für die Angleichung 

gesetzlicher Regelungen im Bereich der Kultur. 
Wahrend dieser Typus von Schranke für eine Integration nonnativer Regelungen im 

SOZIalen System der jeweiligen Gesellschaft liegt, läßt sich eine weitere im kultu­
rellen System der unrerschiedlichen Uinder lokalisieren. Im ersten Fall sind es je 

spezifische institutionelle Beziehungen. die einer Anglcichung entgegenwirken. Im 
anderen Falle sind es die tradierten Gewohnheiten der Subjekte, die einer Verein­

heitlichung gesetz.licher Regelungen zwar nicht entgegenstehen müssen, diese aber 

doch erschweren können. Ein illustratives Beispiel dafür ist die EG-Richtlinie, die 

~lIgemeine Regelungen für Umfang und Lage von Werbung in Rundfunk und 

Fernsehen enthält. [m Bereich der audio-visuellen Medien haben sich in den 

verschiedenen europäischen Ländern in hohem Maße unterschiedliche Formen im 

Umgang mit Werbung her~usgebildel. Wahrend etwa die bundesrepublikanischen 

öffentlich-rechtlichen Medien trotz des verstärkten Einnusscs der Werbung dieser 

einen randständigen Charakter gegenüber Programmen beimessen. ist dies in Uin­
dem wie Frankreich oder Italien vollständig anders. Dort haben ökonomische 

Interessen vielfach eine solche Dominanz erlangt, daß eine von Werbung unbe­

rührte Aufführung von Kunstwerken nur selten möglich ist. Normative Vereinheit­

lichungen haben in solchen Fällen, wenn sie überhaupt möglich sein sollten. allein 

den Charakter einer regressiven Nivellierung kultureller Werke. Europäisierung 

würde dann bedeuten, daß die je spc7..ifischc Eigenart eines kulturellen Systems 

~usgclöscht wird. 

Damit ist das Dilemma eines europäischen Kulturverwaltungsrechts benannt. Es 

kann wirkungsvoll sein, sofern es sich auf die Bereiche des kulturellen Warencausehs 
bezieht. Als Sozial-, Steuer- oder Urheberrecht läßt sich eine Illtegration kulturver­

walrungsrechtlicher Vorschriften auf europäischer Ebene in der Weise vorstellen, 

wie es im Wirtschaftsrecht üblich ist. Je mehr sich das Bemühen einer Vereinheitli­

chung kulturverwaltungsrechdicher Vorschriften jedoch vom WarenaustOll.lsch ent­
fernt und den kulturellen Ausdrucksformen von Subjcl<ten n;jhcft, desto geringer 

werden die Mögüchkeiten für eine Harmonisierung. Es sind die Spezifika der 

unterschiedlichen kulturellen Systeme, die ihrer Jmegration Grenzen selzen. Anders 
formuliert: Ein europaisches Kulturverwaltungsrecht wird sich dort herausbilden, 

wo es heUle bereits als Praxis existiert, während es in deo Bereichen scheitern wird, 
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die ~jch wegen ihrer kulturellen Autonomie gegen Vereinheidichung sperren . So 
gesehen bestätigen die Versuche einer Europäisierung rechtlicher Vorschriften die 
so~jologische Erkenntnis, daß Recht nur dann institutionalisiert und implementiert 
werden kann, wenn die sozialen Strukturen rudimentär herausgebildet sind, die es 
etablieren will. Und umgekehn findet Recht dort seine Schranke, wo es etablierten 

sozialen Beziehungen widerspricht. 

45 
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